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Vorwort

“Information is the currency of democracy.” – Information ist die Währung der 
Demokratie. Dieser Ausspruch wird Thomas Jefferson (1743–1826), seines  Zeichens 
dritter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und einer der wesent-
lichen Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung,  zugeschrieben. 
Damals wie heute gilt, dass Informationen der Stoff sind, aus dem demokratische 
 Steuerungserfolge gemacht sind. Werden in einem Gemeinwesen Informationen 
verfälscht oder vorenthalten, können demokratische Strukturen bestenfalls sub-
optimale Steuerungsergebnisse zeitigen. Von daher ist der freie Informationsfluss 
als vitaler Nährboden für den demokratischen Diskurs schlechthin konstituierend 
für die Demokratie. Ein den Informationsfluss ermöglichender Informations -
zugangsanspruch für den Bürger wirkt mithin demokratievitalisierend.

Gleichzeitig stellen Informationen vielfach auch eine Währung im wirtschaft-
lichen Sinne dar und können als staatliches Steuerungsinstrument verhaltens-
lenkende Wirkung entfalten (so z.B. staatliche Verbraucherinformationen).

Die Preisgabe von Informationen beinhaltet aber auch das Risiko der Ausfor-
schung, der Entblößung und der nicht gewollten Kenntlichmachung und kann 
somit Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen begrenzen bzw. diesen in seiner 
grundrechtlich verbürgten Freiheit beeinträchtigen. Ein rechtsstaatlich gewährter 
und geordneter Informationsfluss setzt deshalb Kommunikations- und Informa-
tionsfreiheiten einerseits sowie Informationsrestriktionen zum Rechtsgüterschutz 
andererseits voraus. Informationszugang und komplementäre Restriktion stehen 
mithin in einem Ergänzungsverhältnis, vielleicht auch in einem Spannungsver-
hältnis, nicht aber in einem unmittelbaren Gegensatz.  Informationsrestriktionen 
dienen nämlich regelmäßig ebenfalls der Ermöglichung eines Gesamtflusses an 
Informationen, da nur so das notwendige Vertrauen in den staatlichen Daten-
schutz hergestellt und die Bereitschaft zur Informationshingabe an diesen 
ge sichert werden kann. Der Gesetzgeber hat dieses wechselseitige Verhältnis auf 
Grundlage hinreichender Rationalitätsanforderungen sorgsam auszutarieren. In 
diesem Zusammenhang aktualisieren sich vor allem gesetzgeberische Beobach-
tungspflichten, die eine Korrektur bisher bestehender Regelungsmodelle durch-
aus nahelegen können.

Aktuell ist die Novelle des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) zu erwar-
ten, die u.a. zu einer Verbesserung der Informiertheit der Öffentlichkeit und einer 
besseren Handhabung des VIG durch die zuständigen Behörden führen soll. Die 
längst überfällige Evaluierung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes, die 
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2012 abgeschlossen sein soll, dürfte ebenfalls Änderungsbedarf (so. z. B. beim 
Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) nahelegen. Eine Harmonisie-
rung der zum Teil doch unterschiedlichen und zum Teil auch widersprüchlichen 
Regelungsmodelle im Informationsfreiheitsrecht (so z. B. im IFG, UIG und VIG) 
erscheint angezeigt, will man dem Gedanken der Informationsfreiheit auch tat-
sächlich zu einer stärkeren Durchsetzung verhelfen, die ihrerseits bürgerfreund-
lich ausgestaltet ist. Die Erträge rechtsstaatlicher Transparenz durch Einbindung 
der Bürger sind gerade im Hinblick auf eine stetig zu erneuernde Verankerung 
demokratischer Prinzipien im Bewusstsein der Bevölkerung von erheblicher 
Bedeutung. 

Das Jahrbuch greift auch in diesem Jahr wieder aus wissenschaftlicher und 
 praktischer Perspektive zentrale und überaus aktuelle Fragestellungen der Infor-
mationsfreiheit und des Datenschutzes auf, die mittlerweile weite Teile der Rechts-
ordnung durchdrungen haben. Die Etablierung einer effektiven und rechtsstaat-
lich umhegten Informationszugangsfreiheit ist weiterhin verbunden mit einer 
Vielzahl rechtlicher Fragestellungen, denen hier im Rahmen eines Jahrbuchs 
nachgegangen wird. 

Prof. em. Dr. Michael Kloepfer
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